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Antrag Ge-01

AK Tierschutz SPD-Bezirk Hannover

Empfehlung der Antragskommission

Überweisung als Material an die Bundestagsfrakti-

on

Wildtierhandel und Exotenhaltung sollen verboten werden
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Keine kommerziellen Importe von exotischen Wild-

fängen (egal ob mit oder ohne Schutzstatus) gem.

Erlass vom 27. Oktober 2005 fürWildvögel aufgrund

der Vogelgrippe.

TierSchG § 2 (1) 3.: “Wer ein Tier hält, betreut oder

zu betreuen hat, muss über die für eine angemes-

sene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Un-

terbringung des Tieres erforderliche Kenntnisse und

Fähigkeiten verfügen.”

Begründung

Bis zum Erlass eines Einfuhrverbotes am 27.10.2005

wegen der Vogelgrippe importierte die EU ca. 1,76

Mio.Wildvögel pro Jahr. Etwaebenso vieleTiere star-

benbereits vor demExport. Die EUwar somit für den

Fang von 3,5 Mio. Wildvögeln pro Jahr verantwort-

lich.

Allein in deutschen Wohnzimmern stehen etwa

700.000 Terrarien mit Reptilien und Amphibien. Die

Sammler exotischer „Heimtiere“ haben es dabei vor

allem auf ausgefallene und seltene Arten abgese-

hen. Um die Nachfrage bedienen zu können, „pro-

duzieren“ skrupellose Züchter die Tiere unter qual-

vollen Bedingungen oder entreißen sie der Natur.

Deutsche Großhändler importieren jedes Jahr hun-

derttausende Exoten aus Ländernwie Vietnam,Tan-

sania oder den USA (Reptiles by Mack, Ohio) –

ein millionenschweres, unbarmherziges Geschäft,

bei dem Sterberaten bis zu 70 Prozent bereits ein-

kalkuliert sind (Video- und Bildmaterial: bei PETA

Deutschland).

Aus Unkenntnis der Tierhalter erkranken die meis-

ten Tiere und sterben einen langsamen Tod, wer-

den ausgesetzt oder im günstigsten Fall durch die

Behörden eingezogen. Aus nicht fachgerechter Hal-

tung können die Tiere langfristige bzw. dauerhaf-

te Einschränkungen behalten (Herpes, Mycoplas-

men, Papageienkrankheit etc.) Die Betreuungssta-

tionen/Tierheime etc. sind überfüllt mit “Allerwelt-

exoten” und müssen für die Vermittlung (hoher

Zeit- und Kostenaufwand) ungeschützter Arten Sor-

ge tragen. In den Jahren 2013 und 2014 wurden z.B.

folgende artengeschützte Tiere legal importiert:
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• 5.773 Maurische Landschildkröten

• 2.619 Griechische Landschildkröten

• 18.600 Vierzehenschildkröten

• 1.397 Spornschildkröten

• 43.000 Chinesische Streifenschildkröten

• 42.000 Chinesische Dreikielschildkröten

• 4.780 Grüner Leguan

• 9.530 GrüneWasseragame

• 9.692 Königspython

Bisher besteht für Händler nur eine Dokumentati-

onspflicht. Großsäuger wie Kamele, Affen, Tiger, Lö-

wen, Zebras etc. werden im Internet und über Klein-

anzeigen angeboten.

Das Modell einer verpflichtenden Sachkunde ist

schon seit vielen Jahren bei Verbänden (DGHT, BNA)

etabliert. Vollzugshinweise zum Artenschutzrecht

überarbeitet 19.11.2010 vom Ständigen Ausschuss

“Arten- und Biotopschutz” Auf der Basis des Art. VIII

Abs. 4WAundder ResolutionConf. 10.7 bestehen zur

Rettung lebender Exemplare drei Möglichkeiten:

1. Rückführung in das Herkunftsland (Freilas-

sung der Tiere ist seltenmöglich, da es erstens

sehr kosten- und personalintensiv ist, zwei-

tens die Herkunftspopulation  bekannt sein

muss und drittens die Gefahr der Einschlep-

pung von Krankheiten in die Heimatpopulati-

on besteht.

2. Tötung der eingezogenen Exemplare > das

hießeTöten ohne vernünftigenGrund> istmit

dem Tierschutzgesetz nicht vereinbar (Aus-

nahmen nach Art. 16a Nr. 2 TierSchGmöglich)

3. Abgabe an geeignete Einrichtungen oder Per-

sonen Vorrangige Vorgehensweise zur Zeit: >

Dauerhafte Unterbringung in Auffangstatio-

nen > Bestimmung des Unterbringungsortes

ist von dem Schutz- und Gefährdungsstatus

der Tierart abhängig. Gefahrtiere: Tiere, die

aufgrund ihres Verhaltens und ihrer Körper-

kräfte / Waffen / Gifte eine Gefährdung für

den Menschen darstellen können. 3400 Arten

- ca. 700 giftig, mind. 50 tödlich Zahlreiche

Giftschlangen, Skorpione etc. sind nicht ge-

schützt.

Wichtig wäre:

• Eine länderübergreifende einheitliche Rege-

lung und eine zentrale Datei für alle Behör-

den (BfN, NLWKN, UNB, Vet.Amt, Ordnungs-

amt etc.) ist zu schaffen.

• Ein Sachkundenachweis, den es schon seit
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Jahrzehnten gibt, ist für alle Tierhalter ver-

pflichtend einzuführen.

• Verpflichtung des Handels zurMeldung an die

Behörden

• Regelung der Unterbringung von beschlag-

nahmten Gefahrtieren

• Behandlung nichtheimischer Wildtiere = Exo-

ten wie Fundtiere (BGB §§ 960ff)

(Quelle: NABU-Artenschutzzentrum Leiferde/Gif-

horn)

Koalitionsvertrag der Bundesregierung, 18. Legisla-

turperiode, S. 123: “Wir werden die Sachkunde der

Tierhalter fördern. Gleichzeitig erarbeiten wir ein

bundeseinheitliches Prüf- und Zulassungsverfahren

(…). Ziel ist es außerdem, EU-weit einheitliche und

höhere Tierschutzstandards durchzusetzen”.

• Exotische Tiere gehören nicht ins Wohnzim-

mer.

• Es versteht sich von selbst, dass Jagdtrophäen

einem Einfuhrverbot unterliegen müssen.
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